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 Veröffentlicht am 25.02.1959

Norm

JN §111 Abs1

Rechtssatz

Der Umstand, daß die Kinder in P4ege und Erziehung der Mutter sind, rechtfertigt im allgemeinen noch nicht eine

Verfügung nach § 111 JN, weil dies nach Scheidung der Ehe sehr häu6g der Fall ist, der Gesetzgeber aber

dessenungeachtet hiefür keine Sonderregelung normiert hat.
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